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lichen Leibs-Erben nach dem Iure primogeniturae, so lang solche vorhanden,
ohnzertheilt zuverbleiben haben; Huf Ihres männlichen ftammes abgang
aber /: so Gott gnädiglich abwenden wolle :/ auf die eheliche hinterlassende
Töchter allezeit nach Ordnung und Recht der primogenitur gleichmässig
ohnzertheilt kommen: Ferners in ermanglung oder abgang der von Ihrer
Key: Maytt: her (Sechste Seite:) stammender aller (Ehelichen descendenten
Mann- und weiblichen gefchlechts, dis es (Erbrecht aller (Erb=Königreich und
Landen ohnzertheilter auf Ihrer ITtatstt: Herrn Brueders Iofephi Ket]:
RTatstt: und Lbd: feeligfter gedächtnus, nachgelassene Frauen Töchter, und
deren (Eheliche descendenten widerumb auf obige weiße nach dem Iure
primo-geniturae fallen, eben nach difem Recht und Ordnung auch Ihnen
Frauen (Erzherzoginen alle andere Vorzüge und Vorgänge1 gegenwertig zu¬
stehen, und gedeqen miiesten: Rlles in dem verstand, daß nach Beyden,
der Jetzt Regierenden Tarolinischen, und nachfolgender in dem Weiblichen
gefchlecht hinterlassenen Iosephinischen Iinien, Ihrer Key: IHaistt: Frauen
Schwestern, und allen übrigen linien des Durchleuchtigften (Erzhaußes nach
dem Recht der erftgeburth in Ihrer daher entspringenden Ordnung jedes
Erb-Recht, und was deme anklebet, gebühre, allerdings Bevor Bleibe, und
vorbehalten seye. Umb (Siebente Seite:) willen nun diße immerwehrende
Satzung, Ordnung und pacta zu (Ehre Gottes, und Tonservation aller (Erb¬
londen angesehen, errichtet, auch nächst und sambt Wey: Ihres Herrn
üatters, und Herrn Brueders tllayttcn und Lbden von Ihrer Key: RXaytt:
durch Leiblichen 6yd-schwur Bekräfftiget worden; So würden sowohl Ihre
Keyserliche itiaytt: darob Beständig halten, alß Ihre ITCaytt: zu Ihnen
Geheimben Räthen und ITtiniftris Sich mildest verseheten, dieselbe auch
gnädigst ermahneten und Ihnen Befehleten, daß nicht minder Sie solche
pacta und Verordnung vollfommentlich zubeobachten, zuerhalten und zu-
nerthättigen gedacht und Beflüßen seyn solten, und werden: wie dan Ihre
Key: TTtaytt: zu difem ende sie Geheimbe Räthe und TTtinftros in difem
fall ferners des Dinculi Silentii entlassen haben tvolten.2

tDornach Ihre Keyserliche BTaytt:, und folgents die Herren Geheimbe
Räthe (Achte Seite:) und ITCinistri abgetretten feynd '/.

Daß obiges alles also Vorgängen und verhandlet worden, bezeuge mit
meiner aignen Hand unterfchrifft, und gewöhnlichem pettfchafft. tDienn,
denn 19.ten ITTonats ftprilis Rnni 1713.

Ich Georg Frid. v. Schickh, der Rom: Key: RTay: hoff Rath, geheimber

1 v. H. Dortritt bei öffentlichen Auszügen u. dgl.
* Durch diese Worte erfolgt die Deröffentlichung des bis dahin geheimen

„Pactum". Darin liegt die Bedeutung des Astes vom 19. April 1713, der in¬
haltlich nichts Heues bringt.


